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Ausgabe Nr. 02 / 26.01.2022 Jahrgang 2022

 Markt 
Eschau

Amts- und 
Mitteilungsblatt

Öffnungszeiten Rathaus
Montag, Mittwoch, Freitag:  08.00 – 12.00 Uhr

Dienstag:  13.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag:  13.00 – 18.00 Uhr

Telefon-Nr.: 09374 / 9735-0 E-Mail: rathaus@eschau.de  

sowie Termine  

nach individueller 

Vereinbarung

www.eschau.de
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AAMMTTLLIICCHHEE  BBEEKKAANNNNTTMMAACCHHUUNNGGEENN  
 
 

Rathaus Eschau geöffnet  Zutritt nur mit 3 G  Regelung 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

beim Besuch des Rathauses Eschau bitten wir Sie weiterhin auf die Einhaltung der     
Abstands- und Hygieneregeln zu achten. Der  Zutritt  ist  nur  unter  Beachtung  der          
3 G  Regelung möglich, d.h. geimpft, genesen oder aktuell getestet. 
 

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Termine zu vereinbaren. 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktverwaltung sind, per E-Mail, telefonisch 
oder auf dem Postweg für Sie erreichbar. 
 
Einlass 
 

- Bitte um Terminvereinbarung 
 

- Bitte klingeln, damit die Abstandsregeln gewahrt bleiben 
 

- Bitte vor der Rathaustüre warten 
 

- Vorlage eines Impfnachweises oder Genesenennachweises bzw. eines offiziellen 
und aktuell gültigen Testnachweises (AntigenSchnelltest, PCRTest). Selbsttests 
werden nicht anerkannt, eine Testmöglichkeit vor Ort besteht nicht 

 

- Vorzeigen eines Identifikationsnachweises 
(Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte od. Ähnliches) 
 

- Zutritt 1 Person / Ehepaar / Familie pro Büroraum 
 

- Zutritt nur mit FFP2-Maske 
 

- Desinfektionsmittel im Eingangsbereich nutzen 
 

- 1,50 Meter Mindestabstand wahren 
 
Ausgabe „Gelber Sack“ 
 

Ausgabe vor der Rathaustüre (Bitte nur 2 Rollen pro Haushalt!) 
 
Erreichbarkeit Markt Eschau 
 

Postanschrift: Markt Eschau, Rathausstr. 13, 63863 Eschau 
EMail:     rathaus@eschau.de 
Homepage:    www.eschau.de 
Telefon:     0 93 74 / 97 35  0 
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Sie  erreichen  unsere  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  direkt  unter  folgenden      
TelefonNummern und per EMail: 
 

Sekretariat / Amtsblatt: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 0        E-Mail: rathaus@eschau.de / amtsblatt@eschau.de 
 

Einwohnermeldeamt / Passamt: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 113       E-Mail: cornelia.fersch@eschau.de 
 

Standesamt / Friedhofswesen:  
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 112       E-Mail: standesamt@eschau.de 
Geschäftsleitung: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 121       E-Mail: walter.woelfelschneider@eschau.de 
 

Bauamt: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 131       E-Mail: jennifer.sehling@eschau.de 
 

Bautechnik / Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 128       E-Mail: stephan.frobenius@eschau.de 
 

Kämmerei: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 118       E-Mail: matthias.guenther@eschau.de 
 

Marktkasse: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 116       E-Mail: theresa.schmitt@eschau.de 
 

Steuern und Abgaben / Gewerbewesen: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 117       E-Mail: veronika.weiss@eschau.de 
 

Öffentliche Veranstaltungen: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 126       E-Mail: monika.orta@eschau.de 
 

Quartiersmanagement: 
Tel. 0 93 74 / 97 35 – 125       E-Mail: angela.reinhard@eschau.de 
 
Damit  folgt  der  Markt  Eschau  einer  Empfehlung  des  Bayerischen  Staats
ministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 23.12.2021. 
 
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblatts: 
 

Mittwoch,09.02.2022, 09.00 Uhr 
 

Erscheinungstermin: Mittwoch, 16.02.2022 
 

Anzeigen und Nachrichten für das Amtsblatt können per E-Mail an 
amtsblatt@eschau.de übersandt werden.  

Nachrichten für den Textteil bitte als Worddokument. Dies gilt nicht für Anzeigen!  
Anzeigen und Nachrichten, die (ohne vorherige Information der Marktverwaltung) 

direkt an die Druckerei übersandt werden, können nicht veröffentlicht werden. 
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Reisepässe und Personalausweise 
 

Alle bis zum 07.01.2022 beantragten Personalausweise und alle bis zum 10.12.2021 
beantragten Reisepässe liegen in der Marktverwaltung, Zimmer-Nr. 1, zur Abholung 
bereit. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Abholung, soweit noch nicht erfolgt, die 
alten Ausweispapiere zurückzugeben sind.  
 
Grüngutannahme 
 

A C H T U N G   Winterzeit 
(letzter Sonntag im Oktober – letzter Sonntag im März) 
 

Mittwoch: 13.00 Uhr – 16.00 Uhr (3 Stunden) 
Samstag: 13.00 Uhr – 16.00 Uhr (3 Stunden) 
 
Notarsprechtag 
 

Die nächsten Notarsprechtage des Notariats Klingenberg a. Main finden jeweils          
donnerstags, am 03.02.2022 von 15.00 – 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr in der Elsavahalle 
Eschau, unter den vorgeschriebenen Infektionsschutzmaßnahmen, statt. Zur              
Koordination und um Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine telefonische Terminverein-
barung unter Telefon 09372 / 13990 gebeten. 
 
Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
 

Die Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung finden mehrmals jeden Monat 
in Miltenberg, Ämtergebäude, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) statt. Eine rechtzeitige 
Terminabsprache ist unter Tel. 09371/501152 erforderlich. 
 

Auskunfts- und Beratungsstelle Aschaffenburg, Dämmertor 1, Terminvereinbarung unter 
Tel. 06021/3520-0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundsachen 
 

In der Marktkasse Eschau wurden abgegeben: 
 

 Ring Silber 

 Schlüssel Silber 

 Lesebrille schwarz-grau 
 

Die Besitzer werden gebeten, sich bei der Marktkasse, Tel. 09374/9735-116,  
Frau Theresa Schmitt, zu melden. 

 

Auszug aus der Niederschrift 
über Sitzung des Ausschusses Bauen, Natur und Umwelt des Marktes Eschau 
am Mittwoch, 01. Dezember 2021, in der „Elsavahalle“ Eschau 
 
Anwesenheitsliste 
 
Vorsitzender 
 

1. Bürgermeister       Gerhard Rüth 
 

Ausschussmitglieder 
 

Marktgemeinderat     Otto Ackermann 
Marktgemeinderat     Peter Adler 
Marktgemeinderat     Jonathan Kabel 
Marktgemeinderat     Wolfgang Katte 
Marktgemeinderat     Tobias Siegler 
Marktgemeinderätin   Sebastian Wehren 
 
abwesende / entschuldigte Ausschussmitglieder 
 

./. 
 
Zuhörerinnen und Zuhörer Marktgemeinderat 
 

Marktgemeinderätin     Hildegard Rotter 
Marktgemeinderat       Klaus Jaxtheimer 
 
Marktverwaltung 
 

Frau Jennifer Sehling 
Herr Stephan Frobenius 
 
Sonstige 
 

./. 
 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth eröffnet die Sitzung. 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt wurde mit Einladung vom 18.11.2021 unter Bekannt
gabe der Tagesordnung form und fristgerecht zu der heutigen Sitzung eingeladen. 
 
Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 
1.  Bürgermeister Gerhard Rüth  stellt  fest,  dass  der  Ausschuss  ordnungsgemäß geladen wurde, 
alle Mitglieder  des  Ausschusses  anwesend  und  stimmberechtigt  sind  und  der  Ausschuss  damit 
beschlussfähig ist.  
 
Öffentliche Sitzung 
 
Tagesordnung 
 

01.  Genehmigung von Niederschriften  
    Niederschrift der Sitzung vom 25.10.2021 
 

02.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  Sitzung vom 25.10.2021 
 
03.  Bekanntgaben und Informationen von 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
 
03.1. Landratsamt Miltenberg  Dienststelle Obernburg a. Main 
        Umzug Untere Bauaufsichtsbehörde 
 

03.2. Säuleneichen Marktplatz Eschau 
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03.3  Straßenbeleuchtung Bushaltestelle „Am Dillhof“ Hobbach 
 
04.  Parkraumkonzepte Eschau und Sommerau 
      Aktuelle Information 
 

05.  Bauangelegenheiten 
 
05.1. Entscheidungen Erteilung gemeindliches Einvernehmen 
 

05.2. Informationen Genehmigungsfreistellungsverfahren 
 

06.  Anfragen Ausschussmitglieder  
 
06.1. Radwegweisung und Ausweisung eines (neuen) Fahrradweges 
 

01.  Genehmigung von Niederschriften  
        Niederschrift der Sitzung vom 25.10.2021 
 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen, Natur und Umwelt vom 
25.10.2021 wurde allen Ausschussmitgliedern am 18.11.2021 auf dem Postweg übersandt. 
 
Beschluss 
 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen, Natur und Umwelt vom 
25.10.2021 wird genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Hinweis 
 
Die Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung gilt gemäß § 27 Abs. 2 Satz 2 GeschO als ge
nehmigt. 
 

02.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  Sitzung vom 25.10.2021 
 
1. Bürgermeister Gerhard Rüth gibt gemäß Art. 52 Abs. 3 GO i.V.m. §§ 36 Abs. 1 und 22 Abs. 3 
GeschO die Tagesordnungspunkte sowie den Gegenstand der in der Sitzung des Ausschusses für 
Bauen, Natur und Umwelt vom 25.10.2021  in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse be
kannt. 
 
keine Bekanntgaben! 
 
04.  Parkraumkonzepte Eschau und Sommerau 
      Aktuelle Information 
 
Beschluss 
 
Der Ausschuss  für Bauen, Natur und Umwelt beschließt  im Rahmen der Ausarbeitung der Park
raumkonzepte für die Ortsteile Eschau und Sommerau eine Bürgerbefragung durchzuführen.  
 
Der vom Ingenieurbüro Kurt Balling GmbH, Würzburg, ausgearbeitete und heute vorgestellte Fra
genkatalog wird gebilligt. 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 

05.  Bauangelegenheiten 
 
05.1. Entscheidungen Erteilung gemeindliches Einvernehmen 
 
 
 
 

 

Beschluss 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauan
trag  auf  Nutzungsänderung  von  Kellerräumen  in  einen  Friseurladen  auf  dem  Grundstück  
Fl.Nr. 2831, Gemarkung Eschau (Lage: Wildensteiner Str. 20, 63863 Eschau). 
 
Der Ausschuss stimmt der Erteilung einer Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB für die nach den 
Festsetzungen  des  Bebauungsplanes,  Art  der  baulichen  Nutzung,  ausnahmsweise  zulässige 
Durchführung eines sonstiges nichtstörenden Gewerbes gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu. 
 
Für das geplante Vorhaben sind Stellplätze in ausreichender Anzahl und Größe und in geeigneter       
Beschaffenheit nachzuweisen und herzustellen (Art. 47 BayBO i.V.m. GaStellV und Stellplatzsat
zung Markt Eschau). 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Beschluss 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauan
trag  auf  Errichtung  einer  Garage  auf  dem  Grundstück  Fl.Nr.  2755,  Gemarkung  Eschau  (Lage: 
Spessartstr.  18,  63863 Eschau) und stimmt der Erteilung  einer  isolierten Befreiung gemäß § 31 
Abs.  2  BauGB  für  folgende  Abweichungen  von  den  Festsetzungen  des  rechtsverbindlichen  Be
bauungsplanes „Am Großen Trieb“ Eschau zu:  
 
Festsetzung:   Baufenster 
geplant:   verfahrensfreie Garage nach Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b) BayBO außerhalb 

der festgesetzten Baugrenze. 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Beschluss 
 
Dem Markt Eschau wurde am 12.11.2021 ein Bauantrag auf Wohnhausumbau bzw. Erweiterung 
des bestehenden Anwesens von bislang einer auf zwei Wohneinheiten auf dem Grundstück Fl. Nr. 
197, Gemarkung Eschau (Lage: Matzenberg 18, 63863 Eschau) eingereicht. 
 
Der Bauantrag ist inhaltlich identisch mit dem Bauantrag vom 26.05.2021. Der Ausschuss für Bau
en, Natur und Umwelt hat  in der Sitzung vom 10.06.2021 Stellung zu dem Bauantrag genommen 
und das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. 
 
Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens wurde mit der Begründung verweigert, dass sich 
das  Bauvorhaben  nach  der  Art  und  dem Maß  der  baulichen  Nutzung  nicht  im  Sinne  von  §  34 
BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 
 
Im Übrigen wird  für  die  geplante  bauliche Nutzung  keine  ausreichende  Anzahl  von  Stellplätzen 
nachgewiesen. Dem Antrag auf Ablösung der nicht auf dem Baugrundstück selbst bzw.  in unmit
telbarer Nähe des Baugrundstücks herzustellende Stellplätze wird nicht zugestimmt. Das Bauvor
haben befindet sich im Altortskern von Eschau. Stellplätze sind bereits jetzt nur in sehr begrenzter 
Anzahl  vorhaben  –  bei  einer  Stellplatzablöse würde  sich  die  aktuelle  Situation  noch weiter  ver
schlechtern. 
 
Bei  einem Ortstermin am 16.09.2021 mit  dem Landratsamt Miltenberg und dem Architekten des 
Antragstellers wurde vereinbart, dass ein neuer Bauantrag gestellt werden muss. Dieser soll die 
beiden Wohnungen  im rechten Gebäudeteil  zu einer Wohnung vereinen. Für diese Änderung  ist 
kein Stellplatz erforderlich. Für die  im  linken Gebäudeteil  geschaffene Wohnung sind  zwei Stell
plätze erforderlich. Ein Stellplatz kann in der Garage nachgewiesen werden, der zweite Stellplatz 
muss abgelöst werden.  
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Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauan
trag  auf  Errichtung  einer  Garage  auf  dem  Grundstück  Fl.Nr.  2755,  Gemarkung  Eschau  (Lage: 
Spessartstr.  18,  63863 Eschau) und stimmt der Erteilung  einer  isolierten Befreiung gemäß § 31 
Abs.  2  BauGB  für  folgende  Abweichungen  von  den  Festsetzungen  des  rechtsverbindlichen  Be
bauungsplanes „Am Großen Trieb“ Eschau zu:  
 
Festsetzung:   Baufenster 
geplant:   verfahrensfreie Garage nach Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b) BayBO außerhalb 

der festgesetzten Baugrenze. 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Beschluss 
 
Dem Markt Eschau wurde am 12.11.2021 ein Bauantrag auf Wohnhausumbau bzw. Erweiterung 
des bestehenden Anwesens von bislang einer auf zwei Wohneinheiten auf dem Grundstück Fl. Nr. 
197, Gemarkung Eschau (Lage: Matzenberg 18, 63863 Eschau) eingereicht. 
 
Der Bauantrag ist inhaltlich identisch mit dem Bauantrag vom 26.05.2021. Der Ausschuss für Bau
en, Natur und Umwelt hat  in der Sitzung vom 10.06.2021 Stellung zu dem Bauantrag genommen 
und das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. 
 
Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens wurde mit der Begründung verweigert, dass sich 
das  Bauvorhaben  nach  der  Art  und  dem Maß  der  baulichen  Nutzung  nicht  im  Sinne  von  §  34 
BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 
 
Im Übrigen wird  für  die  geplante  bauliche Nutzung  keine  ausreichende  Anzahl  von  Stellplätzen 
nachgewiesen. Dem Antrag auf Ablösung der nicht auf dem Baugrundstück selbst bzw.  in unmit
telbarer Nähe des Baugrundstücks herzustellende Stellplätze wird nicht zugestimmt. Das Bauvor
haben befindet sich im Altortskern von Eschau. Stellplätze sind bereits jetzt nur in sehr begrenzter 
Anzahl  vorhaben  –  bei  einer  Stellplatzablöse würde  sich  die  aktuelle  Situation  noch weiter  ver
schlechtern. 
 
Bei  einem Ortstermin am 16.09.2021 mit  dem Landratsamt Miltenberg und dem Architekten des 
Antragstellers wurde vereinbart, dass ein neuer Bauantrag gestellt werden muss. Dieser soll die 
beiden Wohnungen  im rechten Gebäudeteil  zu einer Wohnung vereinen. Für diese Änderung  ist 
kein Stellplatz erforderlich. Für die  im  linken Gebäudeteil  geschaffene Wohnung sind  zwei Stell
plätze erforderlich. Ein Stellplatz kann in der Garage nachgewiesen werden, der zweite Stellplatz 
muss abgelöst werden.  
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Entscheidung 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauan
trag  auf Wohnhausumbau  bzw.  Erweiterung  des  bestehenden  Anwesens  von  bislang  einer  auf 
zwei Wohneinheiten auf dem Grundstück Fl. Nr. 197, Gemarkung Eschau (Lage: Matzenberg 18, 
63863 Eschau). 
 
Die Entscheidung vom 10.06.2021 wird insoweit aufgehoben. 
 
Dem Antrag auf Ablösung der nicht auf dem Baugrundstück selbst bzw. in unmittelbarer Nähe des 
Baugrundstücks herzustellende Stellplätze (ein „fehlender“ Stellplatz) wird nicht zugestimmt. Das 
Bauvorhaben befindet sich im Altortskern von Eschau. Stellplätze sind bereits jetzt nur in sehr be
grenzter Anzahl vorhaben – bei einer Stellplatzablöse würde sich die aktuelle Situation noch weiter 
verschlechtern. 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Beschluss 
 
Dem Markt Eschau wurde am 30.11.2021 ein Bauantrag auf Errichtung einer Fliesenausstellung 
mit Lager, einer Betriebsleiterwohnung mit Dachterrasse und einer KfzWerkstatt auf dem Grund
stück Fl.Nr. 2820/18, Gemarkung Eschau (Lage: In der Quelle 14, 63863 Eschau) eingereicht. 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 
1.  Für die geplante Errichtung einer Fliesenausstellung mit Lager und einer Betriebsleiterwohnung 

mit Dachterrasse wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 

  Der Ausschuss stimmt der Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB für folgende 
Abweichungen von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Areal „Quel-
le“ Eschau zu:  

 
    Festsetzung:   Baufenster 
    geplant:  das geplante Bauvorhaben überschreitet das festgesetzte Baufenster um bis zu 1,00 m 
 
     Hinweis: Das Landratsamt Miltenberg hat mit Schreiben vom 25.10.2021 mitgeteilt, dass eine     
                   Mindestbreite der Grünfläche zum Außenbereich von 5,00 m verlangt wird. Dies ist      
                    gegeben. 
 

  Der Ausschuss stimmt der Erteilung einer Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB für die nach 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes ausnahmsweise zulässige Errichtung einer Betriebs
leiterwohnung zu. 

 
2.  Für die geplante Errichtung KfzWerkstatt (ein Wartungsplatz sowie erforderliche Stellplätze für 

die zu wartenden Fahrzeuge) wird das gemeindliche Einvernehmen vorläufig nicht erteilt. 
 

  Die vom Antragsteller am 01.12.2021 vorgelegte Betriebsbeschreibung  ist unvollständig und 
lässt  momentan  weder  eine  bauplanungsrechtliche  Beurteilung  noch  eine  immissionsschutz
rechtliche Aussage zu dem geplanten Vorhaben zu.  
 
Der Antragsteller wird aufgefordert, eine vollständige Betriebsbeschreibung vorzulegen, um ei
ne finale Entscheidung hinsichtlich der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens treffen zu 
können.  

 
    1.  Bürgermeister  Gerhard  Rüth  wird  ermächtigt,  bei  Vorlage  einer  vollständigen                                               

Betriebsbeschreibung die Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
als Angelegenheit der laufenden Verwaltung zu treffen. 

 
Hinweis 
 

Der Bau, Natur und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 15.10.2020 zur Bauvoranfrage 
auf Neubau  einer  Fliesenausstellung mit  Lager,  eine Wohnung mit  Dachterrasse  für  den Be

 

triebsleiter und einer KfzWerkstatt auf dem Grundstück Fl.Nr. 2820/1, Gemarkung Eschau (La
ge: In der Quelle 12, 63863 Eschau) das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
In  der  Bauvoranfrage  war  eine  gegenüber  dem  aktuell  vorgelegten  Bauantrag  wesentlich                
großflächigere Nutzung für Kraftfahrzeuge vorgesehen. 

 
Die Bauvoranfrage wurde vom Antragsteller am 26.11.2020 zurückgezogen. 

 
3.  Für das geplante Vorhaben sind Stellplätze in ausreichender Anzahl und Größe und in geeigne

ter  Beschaffenheit  nachzuweisen  und  herzustellen  (Art.  47 BayBO  i.V.m. GaStellV  und Stell
platzsatzung   Markt Eschau). 

 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Beschluss 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauan
trag  auf  Neubau  eines  Einfamilienhauses  mit  Einliegerwohnung  auf  dem  Grundstück  Fl.  Nr. 
2610/14, Gemarkung Eschau (Lage: Am Steinig 7, 63863 Eschau). 
 
Der Ausschuss stimmt der Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB für folgende Ab
weichungen von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Steinig und Erwei-
terung großer Trieb“ Eschau zu:  
 
Festsetzung: E + 1 (max. Erd und Obergeschoss) 
geplant:       UG + EG  
 
Festsetzung:   Dachform „Satteldach oder Walmdach“ 
geplant:   Kombination aus Satteldach und Flachdach 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
 
Beschluss 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauan
trag auf Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung, Garage und Carport auf dem Grund
stück Fl. Nr. 651/13, Gemarkung Sommerau (Lage: ValentinPfeiferStr. 4, 63863 Eschau). 
 
Der Ausschuss stimmt der Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB für folgende Ab
weichungen von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Nördlich der 
Staatsstraße 2308 – 2. Änderung“ Sommerau zu:  
 
Festsetzung:   Vollgeschossigkeit (festgesetzt: „U+E“) 
geplant:   Vollgeschossigkeit von Kellergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss 
 
Festsetzung:   Baufenster (9,00 m Abstand von der Straße) 
geplant:   Überschreitung des Baufensters (geplant 7,00 m Abstand von der Straße) 
 
Ein Freiflächenplan für das bauplanungsrechtlich festgesetztes Pflanzgebot ist nachzureichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
05.2. Informationen Genehmigungsfreistellungsverfahren 
 
Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport  auf  dem Grundstück Fl. Nr.  2825/1, Gemarkung 
Eschau (Lage: Wildensteiner Str. 27, 63863 Eschau) 
 
 

Zu allen anderen Tagesordnungspunkten wurden keine Beschlüsse gefasst. 



9

 

triebsleiter und einer KfzWerkstatt auf dem Grundstück Fl.Nr. 2820/1, Gemarkung Eschau (La
ge: In der Quelle 12, 63863 Eschau) das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
In  der  Bauvoranfrage  war  eine  gegenüber  dem  aktuell  vorgelegten  Bauantrag  wesentlich                
großflächigere Nutzung für Kraftfahrzeuge vorgesehen. 

 
Die Bauvoranfrage wurde vom Antragsteller am 26.11.2020 zurückgezogen. 

 
3.  Für das geplante Vorhaben sind Stellplätze in ausreichender Anzahl und Größe und in geeigne

ter  Beschaffenheit  nachzuweisen  und  herzustellen  (Art.  47 BayBO  i.V.m. GaStellV  und Stell
platzsatzung   Markt Eschau). 

 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Beschluss 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauan
trag  auf  Neubau  eines  Einfamilienhauses  mit  Einliegerwohnung  auf  dem  Grundstück  Fl.  Nr. 
2610/14, Gemarkung Eschau (Lage: Am Steinig 7, 63863 Eschau). 
 
Der Ausschuss stimmt der Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB für folgende Ab
weichungen von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Steinig und Erwei-
terung großer Trieb“ Eschau zu:  
 
Festsetzung: E + 1 (max. Erd und Obergeschoss) 
geplant:       UG + EG  
 
Festsetzung:   Dachform „Satteldach oder Walmdach“ 
geplant:   Kombination aus Satteldach und Flachdach 
 
Abstimmungsergebnis: 7 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
 
Beschluss 
 
Der Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauan
trag auf Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung, Garage und Carport auf dem Grund
stück Fl. Nr. 651/13, Gemarkung Sommerau (Lage: ValentinPfeiferStr. 4, 63863 Eschau). 
 
Der Ausschuss stimmt der Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB für folgende Ab
weichungen von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Nördlich der 
Staatsstraße 2308 – 2. Änderung“ Sommerau zu:  
 
Festsetzung:   Vollgeschossigkeit (festgesetzt: „U+E“) 
geplant:   Vollgeschossigkeit von Kellergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss 
 
Festsetzung:   Baufenster (9,00 m Abstand von der Straße) 
geplant:   Überschreitung des Baufensters (geplant 7,00 m Abstand von der Straße) 
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05.2. Informationen Genehmigungsfreistellungsverfahren 
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Auszug aus der Niederschrift 
über Sitzung des Marktgemeinderates des Marktes Eschau 
am Montag, 13.12.2021, in der „Elsavahalle“ Eschau 
 
Anwesenheitsliste 
 

Vorsitzender 
 

1. Bürgermeister     Gerhard Rüth 
 

Marktgemeinderatsmitglieder 
 

2. Bürgermeisterin   Alexandra Frieß 
3. Bürgermeisterin   Gisela Zipf 
Marktgemeinderat   Otto Ackermann 
Marktgemeinderat   Peter Adler 
Marktgemeinderat   Georg Horlebein 
Marktgemeinderat   Klaus Jaxtheimer 
Marktgemeinderat   Wolfgang Katte 
Marktgemeinderat   Matthias Langer 
Marktgemeinderätin Brigitte Maier 
Marktgemeinderat   Christian Pfeifer 
Marktgemeinderätin Hildegard Rotter 
Marktgemeinderat   Berthold Rüth 
Marktgemeinderat   Tobias Siegler 
Marktgemeinderat   Sebastian Wehren 
 
abwesende / entschuldigte Marktgemeinderatsmitglieder 
 
Marktgemeinderat Jens Ballmann 
Marktgemeinderat Jonathan Kabel 
 
Marktverwaltung 
 
Herr Walter Wölfelschneider 
Frau Theresa Schmitt 
 
Sonstige 
 
TOP 06. Öffentliche Sitzung 
Herr Peter Farrenkopf, Ingenieurbüro Johann und Eck GbR, Bürgstadt 
Frau Carmen Eck, Ingenieurbüro Johann und Eck GbR, Bürgstadt 
 
TOP 07. Öffentliche Sitzung 
Herr Peter Matthiesen, Büro Planer FM GbR, Aschaffenburg 
 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth eröffnet die Sitzung. 
 
Der Marktgemeinderat des Marktes Eschau wurde mit Einladung vom 02.12.2021 unter Bekannt
gabe der Tagesordnung form und fristgerecht zu der heutigen Sitzung eingeladen. 
 
Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 
1.  Bürgermeister Gerhard  Rüth  stellt  fest,  dass  der  Marktgemeinderat  ordnungsgemäß  geladen     
wurde, die Mehrheit der Mitglieder des Marktgemeinderates anwesend und stimmberechtigt ist und 
der Marktgemeinderat damit beschlussfähig ist. 
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TOP 07. Öffentliche Sitzung 
Herr Peter Matthiesen, Büro Planer FM GbR, Aschaffenburg 
 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth eröffnet die Sitzung. 
 
Der Marktgemeinderat des Marktes Eschau wurde mit Einladung vom 02.12.2021 unter Bekannt
gabe der Tagesordnung form und fristgerecht zu der heutigen Sitzung eingeladen. 
 
Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 
1.  Bürgermeister Gerhard  Rüth  stellt  fest,  dass  der  Marktgemeinderat  ordnungsgemäß  geladen     
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der Marktgemeinderat damit beschlussfähig ist. 

 

 
Öffentliche Sitzung 
 
 

Tagesordnung 
 
01.   Genehmigung von Niederschriften 
   Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2021 
 
02.   Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
   Sitzung vom 29.11.2021 
 
03.   Bekanntgaben und Informationen von 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
 

03.1. Aktueller Sitzungskalender 
 

03.2. CoronaPandemie 
        Sitzungen kommunaler Gremien und Bürgerversammlungen 
 

03.3. Kindertageseinrichtungen im Markt Eschau 
Containeranlage Kindertageseinrichtung Eschau 

 

03.4. Feuerwehren im Markt Eschau 
        Feuerwehrbedarfsplan  Auftaktgespräch 
 

03.5. Feuerwehren im Markt Eschau 
        FFW Sommerau – Beschaffung Tragkraftspritze TS 8/8/ 
 

03.6. Dankeschön Kreis Ahrweiler 
 

03.7. Ehrung Herr Adolf Weis 
 

03.8. Marktverwaltung – Stelle „Sitzungsdienst“ sowie „IuK“ 
        Vorstellung Frau Luisa Herbeck 
 
04.   Bürgerfragestunde 
 

04.1. Anfrage Frau Friederike Rollmann 
 

04.2. Anfrage Her Nico Rein 
 
05.  Neustrukturierung Wasserversorgung im Markt Eschau 
      Aktuelle Information 
 
06.  Neubau Kindertageseinrichtung Eschau 
      Projektplanung 
 

06.1. Präsentation Objektplanung (Entwurfs/Grundrissplanung) 
 

06.2.  Billigung Objektplanung (Entwurfs/Grundrissplanung) 
 
07.  Bauleitplanung im Markt Eschau 
      Änderung Bebauungsplan „Steinig und Erweiterung Großer Trieb“ Eschau 
 

07.1. Präsentation Planung 
 

07.2.  Billigung Planung 
 

07.3. Durchführung Öffentlichkeits und Behördenbeteiligung 
 
08.  Anfragen Marktgemeinderatsmitglieder 
 
09.  Jahresrückblick von 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
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01.  Genehmigung von Niederschriften 
Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2021 

 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates vom 29.11.2021 wurde al
len Marktgemeinderatsmitgliedern am 02.12.2021 auf dem Postweg übersandt. 
 
Die Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung liegt zur Einsichtnahme auf. 
 
Beschluss 
 
Die Niederschrift  über  die  öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates  vom  29.11.2021 wird ge
nehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 15 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Hinweis 
 
Die Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung gilt gemäß § 27 Abs. 2 Satz 2 GeschO als ge
nehmigt. 
 
02.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
 
1. Bürgermeister Gerhard Rüth gibt gemäß Art. 52 Abs. 3 GO i.V.m. § 22 Abs. 3 GeschO die Ta
gesordnungspunkte  sowie  den  Gegenstand  der  in  der  Sitzung  des  Marktgemeinderates  vom 
29.11.2021 in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt. 
 
TOP 12. 
Friedhofswesen im Markt Eschau 
 

Anpassung Vertrag Bestattungsunternehmen Firma Völker UG, Eschau 
 

Anpassung der Friedhofsgebührensatzung (Friedhofs und Bestattungsgebühren) 
 
06.  Neubau Kindertageseinrichtung Eschau 
      Projektplanung 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat billigt die vom Ingenieurbüro Johann und Eck GbR, Bürgstadt, im Rahmen 
des Projekts „Neubau Kindertageseinrichtung Eschau“ die (auf der Grundlage der vom Marktge
meinderat am 08.11.2021 gebilligten „Planungsvariante V2“) ausgearbeitete und heute vorgestellte 
Objektplanung (Entwurfs/Grundrissplanung) i.d.F. vom 09.12.2021. 
 
Das Ingenieurbüro wird beauftragt,  für die zwischen dem Kindergarten und der Kinderkrippe vor
gesehene Flachdachgestaltung des Gebäudes (Eingang, Foyer und Treppenhaus) mögliche Alter
nativen auszuarbeiten und dem Marktgemeinderat zur finalen Entscheidung vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 15 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
Beschluss 
 
Das  Ingenieurbüro Johann und Eck GbR, Bürgstadt, und die Marktverwaltung werden beauftragt 
und ermächtigt, den Bauantrag für das Projekt sowie den Antrag auf Förderung des Projekts mit 
staatlichen Fördermitteln nach Art. 10 FAG auf der Grundlage der heute vorgestellten und gebillig
ten Objektplanung  (Entwurfs/Grundrissplanung)  i.d.F.  vom  09.12.2021  auszuarbeiten  sowie mit 
dem  Landratsamt  Miltenberg  und  der  Regierung  von  Unterfranken  in  rechtlicher  und  fachlicher 
sowie  fördertechnischer Hinsicht  abzustimmen  und  dem Marktgemeinderat  zur  finalen Entschei
dung vorzulegen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 15 JAStimmen : 0 NEINStimmen 

 

 
07.  Bauleitplanung im Markt Eschau 
      Änderung Bebauungsplan „Steinig und Erweiterung Großer Trieb“ Eschau 
 
07.2. Billigung Planung 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat  billigt  die  vom Büro Planer  FM GbR,  Aschaffenburg,  ausgearbeitete  Pla
nung Planung zur Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Steinig und Erweiterung 
Großer Trieb“ Eschau im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 2610/11, Gemarkung Eschau (Lage: Am 
Steinig 1 und 1 a, 63863 Eschau)  PlanEntwurf mit Begründung vom 29.11.2021 unter Berück
sichtigung der Objektvariante 1. 
 
Abstimmungsergebnis: 12 JAStimmen : 3 NEINStimmen 
 
Planung (PlanEntwurf vom 29.11.2021) 
 
 

 
 
 

07.3. Durchführung Öffentlichkeits und Behördenbeteiligung 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat beauftragt die Marktverwaltung  im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur        
Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Steinig und Erweiterung Großer Trieb“ Es-
chau  die Öffentlichkeitsbeteiligung nach  §  3 Abs.  2 Satz  1 BauGB und die Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 15 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
 
 

Zu allen anderen Tagesordnungspunkten wurden keine Beschlüsse gefasst. 



13

 

 
07.  Bauleitplanung im Markt Eschau 
      Änderung Bebauungsplan „Steinig und Erweiterung Großer Trieb“ Eschau 
 
07.2. Billigung Planung 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat  billigt  die  vom Büro Planer  FM GbR,  Aschaffenburg,  ausgearbeitete  Pla
nung Planung zur Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Steinig und Erweiterung 
Großer Trieb“ Eschau im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 2610/11, Gemarkung Eschau (Lage: Am 
Steinig 1 und 1 a, 63863 Eschau)  PlanEntwurf mit Begründung vom 29.11.2021 unter Berück
sichtigung der Objektvariante 1. 
 
Abstimmungsergebnis: 12 JAStimmen : 3 NEINStimmen 
 
Planung (PlanEntwurf vom 29.11.2021) 
 
 

 
 
 

07.3. Durchführung Öffentlichkeits und Behördenbeteiligung 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat beauftragt die Marktverwaltung  im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur        
Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Steinig und Erweiterung Großer Trieb“ Es-
chau  die Öffentlichkeitsbeteiligung nach  §  3 Abs.  2 Satz  1 BauGB und die Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 15 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
 
 

Zu allen anderen Tagesordnungspunkten wurden keine Beschlüsse gefasst. 
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Manöver und andere Übungen der Bundeswehr 
Übung vom 13.02.2022 bis 17.02.2022  
 

Eine Einheit der Bundeswehr führt in der Zeit vom  13.02.2022  bis  17.02.2022  eine 
Übung durch. Betroffene Landkreise sind Miltenberg, Main-Spessart, Main-Tauber, 
Aschaffenburg und Main Kinzig Kreis.  
 

Alle Grundstückseigentümer sowie Jagdpächter und Jagdberechtigte werden darauf 
aufmerksam gemacht, dass eventuell auftretende Manöverschäden unter Angabe der 
Flurstücksnummer sofort, spätestens jedoch bis zwei Wochen nach Beendigung der 
Übung, dem Markt Eschau gemeldet werden müssen.  
 

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass liegengebliebene Sprengmittel, Munition und 
dergleichen eine große Gefahr darstellen. Wir bitten die Bevölkerung, falls Munition oder 
�����������������������������������������������������������������������������������;�
bitte setzen Sie sich sofort mit dem Markt Eschau oder der Polizeiinspektion Obernburg 
a. Main (Telefon-Nr. 06022/629-0) in Verbindung. 
 
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
Unterhaltung der Gew. II. Ordnung im HJ 2022 
Alle Gewässer II. Ordnung in den Lkr. AB, MIL, MSP und Stadt AB  
 

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg möchte auch 2022 Unterhaltungsmaßnahmen 
an den o.g. Gewässern durchführen. Die Maßnahmen erstrecken sich über das ganze 
Jahr 2022, wobei Schonzeiten und ökologische Belange berücksichtigt werden.  
 

Zu den Unterhaltungsarbeiten gehören das Freimachen des normalen Abflussquer-
schnittes der Gewässer, die Verjüngung des Gehölzbestandes und Wahrnehmung der 
Verkehrssicherungspflicht (auf Stock setzen und vereinzelte Baumfällungen des alten 
Bestandes), die Pflege des bestehenden Bewuchses, Neuanpflanzungen, Arbeiten zur 
Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer, sowie kleiner Räumungsarbeiten zur 
Verbesserung des Hochwasserabflusses.  
 

Nach Art. 25 BayWG haben die Eigentümer des Gewässers und die Anlieger die           
Arbeiten zu dulden. Die Inhaber von Rechten und Befugnissen an Gewässern und die 
Fischereiberechtigten haben zu dulden, dass die Benutzung vorübergehend behindert 
oder unterbrochen wird.  
 

Die Anlieger und Hinterlieger haben auch zu dulden, dass auf ihren Grundstücken der 
Aushub oder das Verbaumaterial vorübergehend gelagert und, soweit es die bisherige 
Nutzung nicht dauernd beeinträchtigt, eingeebnet wird. 
 

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg bittet alle Anlieger an den Gewässern II. Ord-
nung die Flussmeisterstelle Stockstadt zu unterstützen.  
 

In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis:  
 

Bei den jährlich durchzuführenden Gewässerbegehungen seitens des Wasserwirt-
schaftsamtes muss leider immer wieder festgestellt werden, dass an den Uferböschun-
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gen zunehmend Kleingartenabfälle, wie Schnittholz von Obstbäumen, Reste von Zier- 
und Gemüsepflanzen sowie im größerem Umfang Ablagerungen von Mähgut aus der 
Pflege von Rasenflächen, abgelagert werden. Eine Pflege der Uferstreifen wird dadurch 
sehr erschwert, beziehungsweise unmöglich gemacht. Außerdem ist dies eine illegale 
Müllablagerung, die ggf. zur Anzeige gebracht wird.  
 

Zudem werden bei größeren Hochwasserabflüssen die Ablagerungen abgeschwemmt 
und die sich darunter befindliche ungeschützte Uferböschung abgetragen. Dies hat zur 
Folge, dass in diese entstandenen Uferanbrüche erneut Abfälle zur Auffüllung einge-
bracht werden, die den Zustand beim nächsten Hochwasser noch verschärfen.  
 

Die Gewässer und die Ufergrundstücke sind keine Ablagerungsflächen für jeglichen 
Haus- und Gartenabfall!  
 

Weiterhin stellen wir fest, dass des Öfteren eigenmächtig Bäume am Gewässer entfernt 
werden, wir bitten deshalb die Eigentümer von Ufergrundstücken sich doch mit der 
Flussmeisterstelle Stockstadt in Verbindung zu setzen, wenn sie Bäume entlang der 
Gewässer auf Stock setzen wollen.  
 

Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 06027 / 4186-0 gerne zur           
Verfügung. 
 
 

PPEERRSSOONNEENNSSTTAANNDDSSMMEELLDDUUNNGGEENN 
 
 

Hinweis: Aus Datenschutzgründen kann eine standesamtliche Veröffentlichung nur    
erfolgen, wenn die Beteiligten/Angehörigen gegenüber dem Markt Eschau ihre              
schriftliche Zustimmung erteilen! Wenden Sie sich in diesen Fällen bitte an das           
Bürgerbüro (Telefon: 09374/9735-���;��������buergerbuero@eschau.de). 
 
Geburten: 
��������������������;��Eltern: Duba Steffen und Nathalie  -  Eschau 
 
 

Polizei: 110  –  Feuerwehr und Rettungsdienst: 112 
 

GehörlosennotrufFax: 112 
 

NOTRUF 112  Brauchen Sie Hilfe? Ab 01.06.2015 sind akute medizinische Notfälle 
ausschließlich über die Notrufnummer 112 bei der Integrierten Leitstelle Bayerischer 
Untermain zu melden. 
 

Bayerisches Rotes Kreuz  Blutspende 
 

Der nächste Blutspendetermin ist am Donnerstag, 10.02.2021, von 17.30 bis 20.30 Uhr, 
im Gemeinschaftshaus Sommerau (Ausweichlokal), Schulstraße 9. Bitte bringen Sie 
zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspenderpass mit. Zumindest aber einen Lichtbild-
ausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein). Bitte unbedingt den Spendeab-
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stand von 56 Tagen einhalten! Haben Sie noch Fragen zum Blutspenden? Nutzen Sie 
unsere kostenlose Telefon-Hotline 0800-1194911 von Montag bis Freitag 07.30 Uhr bis 
18.00 Uhr.

Zahnärzte
Die Termine des zahnärztlichen Notfalldienstes entnehmen Sie bitte der Tagespresse 
oder unter www.kzvb.de und www.zbv-uvr.de.

fönix   junge  Gruppe  für  Such(t)Freiheit   von  Abhängigkeit  be
troffene oder gefährdete junge Frauen und Männer
Donnerstags 18 - 20 Uhr Treffen und gemeinsame Unternehmungen, Franziskushaus 
Miltenberg, Engelplatz, Kontakt: Caritas-Suchtberatung, 09371 97 89 40 

VVEERREEIINNSSNNAACCHHRRIICCHHTTEENN

Das BRK Eschau informiert: 
Notruf abgesetzt –Was nun?
Der Rettungswagen ist unterwegs zu Ihnen:
Welche Vorkehrungen sollten Sie jetzt am besten treffen?

Zunächst ist es sehr hilfreich, wenn Ihre Hausnummer klar 
und deutlich von der Straße aus sichtbar ist. Besonders in 
der Nacht und gerade in den dunklen Jahreszeiten ist es 
schwer, die Hausnummer gut zu erkennen. Deshalb sollte 
für eine ausreichende Beleuchtung gesorgt werden.

Natürlich sollte auch Ihr Klingelschild mit Ihrem Namen 
versehen sein, sodass im Notfall nicht erst noch nach der 
richtigen Wohnung gesucht werden muss. Dies ist beson-
ders bei Mehrfamilienhäusern wichtig. 

Damit der Rettungsdienst noch schneller den Betroffenen erreichen kann, ist es ratsam, 
wenn eine zweite Person, ein Einweiser, an der Straße steht und die Hilfskräfte in Emp-
fang nimmt. Dies ist natürlich erst dann möglich, wenn der Patient erstversorgt wurde und 
von der ersten Person angemessen betreut wird. Wenn kein zweiter Helfer vor Ort ist, ist 
wie oben schon beschrieben, das eindeutige Erkennen und die Beleuchtung Ihres Hau-
ses sehr wichtig. Somit geht keine Zeit mit der Suche des richtigen Einsatzortes verloren. 

Um beim anschließenden Eintreffen des Rettungsdienstes keine Zeit mit der Suche von 
Unterlagen zu verschwenden, ist es hilfreich, die Krankenversicherungskarte des Be-
troffenen und im besten Fall einen Medikamentenplan und Hinweise über Vorerkrankun-
gen bereit zu legen.

Nun sind Sie gut vorbereitet, falls Sie einmal den Notruf 112 wählen müssen.
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Schützenverein Elsava 1908 e.V. Eschau 
 

Leider müssen wir unsere für den 21.01.2022 geplante Mitgliederversammlung pande-
miebedingt auf einen späteren Zeitpunkt, nach derzeitigen Planungen im April 2022, 
verschieben. 
 

Mit Schützengruß 
Die Vorstandschaft  
 
VdKOrtsverband Eschau 
VdKTreffen am 04. Febraur2022 um 12 Uhr im Löwen 
 

Liebe Mitglieder,  
 

wie sehr wir uns Geselligkeit und das Gespräch mit Anderen wünschen, zeigen immer 
wieder unsere gut besuchten Treffen. Bitte die aktuelel Infektionslage berücksichtigen! 
 

Bleibt gesund und munter! Bis bald! Eure VdK-Vorstandschaft 
Joachim Pfeifer (Tel. 2745, E-Mail: pfeiferjoachim@web.de) 
 
Bücherei 
 

Wir suchen Verstärkung! 
Wer hat Lust 1 x im Monat Büchereidienst zu übernehmen? Bei Interesse bitte melden! 
(Tel. 0151 5941 8288) Wir freuen uns sehr über weitere Unterstützung. Nicht nur die 
Ausleihen sind bei den Öffnungsstunden zu tätigen, sondern Rückgaben müssen wieder 
eingeräumt werden, online-Bestellungen sind zu bearbeiten, Zustandskontrollen der 
Medien u.a.. Daher wollen wir, wenn möglich, Zweierteams bilden. 
 

„Bücherei macht mobil“  WhatsApp: 0151 5941 8288 
 www.bibkat.de/buechereieschau  buecherei@eschau-evangelisch.de 
Die online-Bestellungen werden weiterhin gerne angenommen. Da das Kanahaus täglich 
von 9:30 bis 17:30 geöffnet ist, können dort problemlos bestellte Bücher abgeholt       
werden. Natürlich ist es schöner selber ein Buch aus den Regalen auszusuchen, deshalb 
sind wir zu den gewohnten Zeiten in der Bücherei erreichbar und freuen uns auf euren 
Besuch. 
Dienstag: 16:00 – 17:00 Uhr, Donnerstag: 17:00 – 18:00 Uhr, 3. Donnerstag im Monat: 
17:00 – 19:00 Uhr, Freitag: 16:00 – 17:00 Uhr 
Dann sind wir auch unter der Telefonnummer 09374 9791811 erreichbar. 
 

Bitte beachtet zusätzlich zur Maskentragepflicht die 2-G-Regel! (Gültig bis zum 
12.01.2022). Ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahren.       Mögliche Änderungen liegen 
uns zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Ute Obst-Freudenberger und das Bücherei-
team 
Neu gestaltet haben wir mit einem gespendeten Regal (Vielen Dank dafür an Familie 
Wigger aus Heimbuchenthal) unsere Bücher-Flohmarktecke. 
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Bäckerei Markert eröffnet im Gewerbegebiet „Quelle“ einen         
Verkaufsladen mit Café 
 

Das Ehepaar Timmy und Diana Markert eröffnete im Rahmen einer Feierstunde im     
Gewerbegebiet „Quelle“ einen neuen Bäckereiverkaufsladen mit Café. Für den Markt 
Eschau sei dies ein guter Tag, betonte Erster Bürgermeister Gerhard Rüth. Der          
Entschluss zu investieren zeige, dass Vertrauen in den Standort Eschau bestehe. Zur 
Attraktivität einer Kommune zähle eine bedarfsgerechte und leistungsfähige Infrastruktur. 
Eine eigene Bäckerei oder Metzgerei zu haben sei sowohl für die Ortsbürger als auch für 
die Kunden aus den umliegenden Kommunen ein wichtiger Anziehungspunkt. Damit 
werde Eschau seinem Namen „Kloa Paris“ wieder ein Stück mehr gerecht.  
 

Der Einladung waren auch der stellvertretende Kreishandwerksmeister Nick Braunwarth 
und der ehemalige Kreishandwerksmeister Erich Stappel gefolgt. Stappel lobte den Mut, 
in diesen Zeiten eine neue Filiale mit Café zu eröffnen. Er lobte das Engagement von 
Timmy Markert, der einst mit dem Titel des schnellsten Bäckers von Bayern ausgezeich-
net wurde. Das Ehepaar Markert habe Mut zum Risiko, positive Weitsicht und enorme 
Schaffenskraft bewiesen. Stappel betonte, dass sich das Bäckerhandwerk in einer 
schwierigen Phase befinde, denn bei vielen Kunden zähle oft nur der günstige Preis.      
Es sei ein Glück für Eschau, dass der Ort noch einen Bäckermeister habe. 
 

Im Gewerbegebiet „Quelle“ entstand ein neues Gebäude mit Verkaufsladen mit vollem 
Sortiment an Brot, Gebäck, Kuchen und Torten. Dazu noch ein großzügiges Café inklusi-
ve Terrasse.  Das neue Café hat 35 Sitzplätze und eine Terrasse für 60 Gäste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto: M. Roos (von links: Diana Markert mit Ehemann Timmy Markert und  

Bürgermeister Gerhard Rüth)  
 

Im Gewerbegebiet „Quelle“ eröffnete die Bäckerei Markert 
einen Verkaufsladen mit großzügigem Café inklusive Terrasse. 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

 
Bitte einfügen: Evang.Luth. Kirchengemeinde ( 2 Seiten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGELISCH-LUTHERISCHE  
KIRCHENGEMEINDE ESCHAU         
 

Gottesdienstliche Feiern 
 

Zu folgenden gottesdienstlichen Feiern laden wir Sie herzlich ein: 
Datum Tag Uhrzeit GottesdienstArt 
30.01.2022 Letzter Sonntag 

nach Epiphanias 
10.00 Uhr 
 

KIRCHE FÜR GROSS UND KLEIN, mit 
Abschlusssegnung der 
Kirchenentdecker, Diakon Fecher und 
Team, Kirche Sommerau 

  18.00 Uhr ÖKUM. GOTTESDIENST, Pfrin Englert 
und Pfr Krawzcyk, kath. Kirche 
Heimbuchenthal 

06.02.2022 4. So. v. d. 
Passionszeit 

09.00 Uhr WORT-GOTTESDIENST, Pfrin Englert 
Kana-Haus 

  18.00 Uhr WORT-GOTTESDIENST, Pfrin Englert, 
Mönchberg 

13.02.2022 Septuagesimä 09.00 Uhr WORT-GOTTESDIENST, Lektorin Evi 
Neu, Kana-Haus 

  10.30 Uhr WORT-GOTTESDIENST, Lektorin Evi 
Neu, Wildensee 

14.02.2022 Valentinstag 19.00 Uhr GOTTESDIENST für Verliebte, Pfrin 
Englert, Kana-Haus 

Stand bei Redaktionsschluss (19.01.2022) 
 

Da wir weiter unser bewährtes und erprobtes Hygienekonzept für gottesdienstliche 
Feiern umsetzen, sind alle herzlich Willkommen ohne Test, Impfnachweis oder 
Bescheinigung über die Genesung von Covid. 
 

Dazu sind folgende Regeln zu beachten: 
1. Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten! 
2. Bei Gottesdienstfeiern im Innenraum besteht auf den Begegnungs-

flächen eine Mund-Nase-Bedeckungs-Pflicht mit Ausnahme von Kindern 
unter sechs Jahren (FFP2-Maske für Personen ab dem 15. Lebensjahr). Am 
Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Die Kirche empfiehlt zur Sicherheit 
aller beim Singen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

3. Der Gemeindegesang ist im begrenzten Rahmen möglich. 
 

Kasualien 
Bei Taufen, Trauungen, Ehejubiläen und anderen anlassbezogenen Segensfeiern 
belgeiten wir Sie gerne. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Pfarrbüro oder schauen Sie auf unsere Internetseite unter „Lebensbegleitung“. 
Folgende Tauftermine sind in den kommenden Wochen noch frei: 26. Februar / 27. 
Februar, 19. März / 20. März. 
 

Für kurzfristige Änderungen auf Grund neuer staatlicher Regelungen 
beachten Sie bitte die Tagespresse oder informieren Sie sich im Internet 
unter www.eschau-evangelisch.de. 
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„Kirchenentdecker auf Tour“ Kirche für Groß und Klein 
Am Sonntag, 30.01.2022 feiern wir um 10.00 Uhr einen besonderen Gottesdienst für 
Groß und Klein in der katholischen Kirche in Sommerau. Denn die Kinder der 3. und 4. 
Klasse, die als Kirchenentdecker seit September gemeinsam Glaube und Kirche 
entdeckt haben, werden diesen Gottesdienst gestalten und zum Abschluss ihrer Reise 
gesegnet. Herzliche Einladung an die gesamte Gemeinde, die Kinder dabei zu 
begleiten.  
 

Gottesdienst für Liebende 

Am 14. Februar, dem Tag des Heiligen Valentin, wird weltweit 
die Liebe mit Kerzen, Blumen oder Pralinen gefeiert. Und auch 
wir feiern mit! Denn dass Menschen miteinander in Liebe 
verbunden sind, ist immer wieder ein großes Geschenk unseres 
Gottes. Ihm, der selbst, die Liebe ist, wollen wir dafür danken 
und ihn um seinen Segen für Liebende allen Alters bitten. 
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 
Valtentinstag: 14.02.2022 um 19.00 Uhr im Kana-Haus in Eschau 
 

Bibel im Gespräch 
Am 21. Februar 2022 sind Alle, die Interesse haben, sich 
näher mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, herzlich unter 
dem Motto „David – König von Israel und Vorbild im 
Glauben?“  um 20.00 Uhr ins Kana-Haus eingeladen. 
Pfarrerin Englert wird in die faszinierende 
Lebensgeschichte von König David einführen. An Hand 
ausgewählter Bibelworte werden wir uns miteinander 

darüber austauschen, inwiefern dieser Mann, den Gott zum König über sein Volk 
gemacht hat, ein Vorbild für unser Leben mit Gott sein kann. Falls das Treffen auf 
Grund der Corona-Beschränkungen nicht im Kana-Haus stattfinden kann, werden wir 
digital miteinander ins Gespräch kommen.  Für diesem Fall melden Sie sich bitte bis 
zum 17. Februar 2022 im Pfarrbüro (pfarramt.eschau@elkb.de) an und geben eine 
gülitge E-Mail-Adresse zur weiteren Kontaktaufnahme an. 
 

Kontakt 
 

Gemeindebüro der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Eschau 
Rathausstr. 17, 63863 Eschau  
Tel.: 09374/1270 und  Fax: 09374/1220 
E-Mail: pfarramt.eschau@elkb.de  
Homepage: www.eschau-evangelisch.de 
Öffnungszeiten:  
Dienstag und Mittwoch von 09.00-12.00 Uhr   
Donnerstag von 14.30-18.00 Uhr 
HAUPTAMTLICHE:  
Jugenddiakon Jörg Fecher –  0152/57186792 

joerg.fecher@elkb.de  
Pfarrerin Romina Englert –  09374/970740 oder  
01520/4477637  
romina.englert@elkb.de  
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Gottesdienste von 26.01.2022 bis 20.02.2022

Freitag, 28.01. Hl. Thomas von Aquin
Sommerau 16:00 Barmherzigkeits-Rosenkranz

Samstag, 29.01. Hl. Aquilinus
Sommerau 18:30 Vorabendmesse

▪ Heinz Karl
▪ Georg und Anna Hock, Brigitta, Emil und Mechthild Hock und 

Veronika Beuchert

Sonntag, 30.01. 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Hobbach 10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde

▪ Verstorbene der Familie Pfeifer
▪ Für die Verstorbenen der Familien Hirsch und Aulbach

Sommerau 11:30 Tauffeier Peter Vogl

Freitag, 04.02. Hl. Rabanus Maurus
Sommerau 16:00 Barmherzigkeits-Rosenkranz

Samstag, 05.02. Hl. Agatha
Hobbach 18:30 Vorabendmesse / Blasius-Segen

▪ Elfriede, Otto u. Annette Hein
▪ Zum Jahrtag für Bruno Hepp und Angehörige
▪ Frieda Vad und Angehörige
▪ Gerd Rotter und Eltern
▪ Frieda und Linus Bachmann und Angehörige
▪ Theodor und Theresia Schneid
▪ Annemarie und Hilmar Schreck

Sonntag, 06.02. 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sommerau 10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde / Blasius-Segen und 

Vorstellung der Kommunionkinder
▪ Georg und Anna Hock, Brigitta, Emil und Mechthild Hock und 

Veronika Beuchert
▪ Ottmar Völker, Bruder Manfred, Eltern und Schwiegereltern

Dienstag, 08.02. Hl. Hieronymus Ämiliani und Hl. Josefine Bakhita
Sommerau 19:00 Bibel- und Gebetskreis im Pfarrzentrum Sommerau

Freitag, 11.02. Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes
Sommerau 16:00 Barmherzigkeits-Rosenkranz

   Pfarrei St. Laurentius Sommerau
Hobbach - Eschau - Wildensee

    GOTTESDIENSTORDNUNG
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Samstag, 12.02. Samstag der 5. Woche im Jahreskreis
Sommerau 18:30 Wortgottesdienstfeier

Sonntag, 13.02. 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Hobbach 10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde

▪ Barbara Reichel, bestellt vom Mesnerteam Hobbach
▪ Antonia Zimmermann
▪ Verstorbene der Familien Herrmann, Rößer und Bott

Freitag, 18.02. Freitag der 6. Woche im Jahreskreis
Sommerau 16:00 Barmherzigkeits-Rosenkranz

Samstag, 19.02. Samstag der 6. Woche im Jahreskreis
Hobbach 18:30 Vorabendmesse 

▪ Bernhard Aulbach und Angehörige
▪ Alfons und Hilda Fath und Angehörige
▪ Gertrud Fuchs und Angehörige
▪ Otmar Zimmermann, Eltern, Schwiegereltern 

und Schwiegersohn Egon
▪ Artur und Rita Bachmann
▪ Hedwig und Hermann Fersch und verstorbene Angehörige

Sommerau 18:30 Vorabendmesse
▪ Josef und Anna Ackermann
▪ Walter Ofer, Eltern und Schwiegereltern und Angehörige

- Änderungen vorbehalten -

Krankenkommunion

Die Hauskommunion ist jederzeit nach Terminvereinbarung möglich. 
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro unter 09374 / 1265. 

Sternsinger-Aktion 2022    „GESUND  WERDEN  -  GESUND  BLEIBEN“

Herzlichen Dank für die Spenden zugunsten des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“.

Kirchenrechnungen 

Die Kirchenrechnungen 2020 für Sommerau und Hobbach liegen während unserer 
Büro-Öffnungszeiten vom 24.01. bis 06.02.2022 zur Einsicht auf.

Kontaktadressen

Pfarrbüro Sommerau
Ulrike Vogel, Schulstraße 13, 63863 Eschau
Telefon: 09374-1265 E-Mail:   ulrike  .  vogel  @bistum-wuerzburg.de  

Öffnungszeiten: Mittwoch, 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mess-Intentionen können im Pfarrbüro zu den Dienstzeiten bestellt werden.

Unsere Homepage: www.pg-wendelinus.de

Pfarrer Franz Leipold
Telefon: 09372-2133 E-Mail:   franz.leipold@bistum-wuerzburg.de
In dringenden Fällen: Mobil: 0171-4366942 
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Ökumenisch unterwegs (1/2 Seite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitteilung der ValentinPfeiferGrundschule Eschau 
Anmeldung der Schulanfänger 2022 
 

Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr  2022/23 findet statt in der        
Valentin Pfeifer Grundschule Eschau 
 

am  Dienstag, 15. März 2022,  
von 14.00 – 15.00 Uhr für Kinder aus der Kita Eschau  
von 15.00 – 16.00 Uhr für Kinder aus den Kitas Sommerau u. Hobbach 
 

am  Mittwoch, 16. März 2022 
von 09.00 – 10.00 Uhr für Kinder aus der Kita Eschau 
von 10.00 – 11.00 Uhr für Kinder aus der Kita Sommerau 
von 11.00 – 12.00 Uhr für Kinder aus der Kita Hobbach  
 

am  Donnerstag, 17. März 2022 ,  
von 14.00 – 15.00 Uhr für Kinder aus den Kitas Sommerau u. Hobbach 
von 15.00 – 16.00 Uhr für Kinder aus der Kita Eschau 
 
(Terminlisten liegen rechtzeitig in den Kitas aus. Wir bitten die Eltern, sich genau an die 
vereinbarten Termine zu halten!) 
 

ÖKUMENISCH UNTERWEGS  
IM MARKT ESCHAU 
 
Ökumenischer Helferkreis 
 
Benötigen Sie Hilfe? Wir übernehmen Fahrdienste und Botengänge, z. B. zum Arzt, 

zum Einkaufen, auf den Friedhof oder zum Spazierengehen 
und noch vieles mehr.  
 
Im Januar ist Frau Maria Rück (09374/1794) zuständig. 
Im Februar ist Frau Monika Trumpfheller (09374/1375) 
zuständig. 

 
 
 

Winterliche Grüße von  
Ihrer katholischen Pfarrei St. Laurentius und 
Ihrer evangelischen Kirchengemeinde Eschau 
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 Anzumelden sind alle Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2015 bis 30.09.2016  
  geboren sind.  
 

 Ferner sind die Kinder anzumelden, die im Vorjahr zurückgestellt worden  
 sind;��������������������������������������������������� 
 

 Die Pflicht zur Schulanmeldung ��������auch dann �������������������������� 
wenn die Erziehungsberechtigten beabsichtigen, ihr Kind vom �����������������
�������zurückstellen zu  lassen, auch  im Rahmen des Einschulungskorridors  �����
Kinder, die vom 01.07.2022 �������������2 �����������������������. 
������������������������������������������������������Schule besuchen sollen.  

 
Vorzeitige Einschulung 
 

 �������������������������01.10.2022 und dem 31.12.2022 sechs Jahre alt werden,  
können ����������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������� 

 

 Kinder, die nach dem 01.01.2023 �����sechs Jahre alt werden, können bei  beson
derer Eignung ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
stellen. Diese Kinder werden im Schuljahr  2022/23 au���nommen, wenn auf Grund 
����������������������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������������� 

 

���� ���������� ����� ���� Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch, das Impf
buch sowie die Bestätigung des Gesundheitsamtes ���������������������������������
������ ���������������������������� ������������� ����� ����Untersuchungsheft des 
Kindes mit U9 ���������������������������������������������������������������������������
evtl. der Sorgerechtsbeschluss ��������������������.  
 
Die Kinder selbst müssen bei der Schulanmeldung vorgestellt werden!  
 
 

Wichtig! 
 

����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������� ����� ���� ������������������������ ������ �������� ������ �����
����������������������  
 

 ��������������������������������������������������������������������������������
ten ����������������������. 

 ���� ����������������������� ������� ���� ����� ���� ���� ���������� ���2/202� ������������
������������������������������������������������� 

 ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� 

 
�������������������������������� 
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Regionalbudget 2022 
Euer Projekt 2022 – Unser Regionalbudget machts 
möglich! 

Heimbuchenthal, den 13.01.2022 

 

Der Förderaufruf für das Regionalbudget 2022 läuft – noch bis 14. Februar 2022 Anträge 
einreichen und Projekte mit unserer Förderung umsetzen. Wir möchten noch einmal an das 
Regionalbudget erinnern. 

Im Rahmen des Regionalbudgets können wieder Kleinprojekte gefördert werden, die sich 
positiv auf das Leben in unseren neun Kommunen (Dammbach, Eschau, Heimbuchenthal, 
Leidersbach, Mespelbrunn, Mönchberg, Röllbach, Rothenbuch und Weibersbrunn) auswirken. 
Hierfür stehen insgesamt 100.000 € zur Verfügung. Förderfähige Projekte dürfen insgesamt 
maximal 20.000 € (netto) kosten, wobei der Höchstfördersatz bei 80 % der Nettokosten 
(mindestens aber 500 € und maximal 10.000 € je Kleinprojekt) liegt. Bewerben können sich 
Vereine, Verbände, Privatpersonen, Kommunen oder Unternehmen. 

Die Auswahl der förderfähigen Kleinprojekte trifft schließlich das Entscheidungsgremium der 
Allianz, welches aus Vereins- und Kommunalvertretern/innen besteht. Hierfür werden eigens 
erarbeitete Bewertungskriterien herausgezogen um zu garantieren, dass auch die besten 
Projekte vom Regionalbudget 2022 profitieren.  

Damit das Regionalbudget so schnell wie möglich in Form der realisierten Kleinprojekte in den 
Gemeinden ankommt, gibt es einen engen Zeitplan zu beachten: Die Bewerbungsfrist für 
Projekte ist der 14.02.2022! Alle Anträge die nach diesem Datum eingehen, können leider nicht 
berücksichtigt werden. Des Weiteren müssen alle Kleinprojekte, die eine Förderzusage erhalten 
haben, bis spätestens 20.09.2022 umgesetzt und abgerechnet sein! 

Alle Informationen rund um das Regionalbudget 2022, sämtliche Antragsunterlagen und 
weitere Formulare sind auf der Homepage der SpessartKraft (www.spessartkraft.de), siehe auch 
QR-Code, zu finden und zum Download bereit.  

Haben Sie eine konkrete Projektidee, die möglicherweise für eine 
Förderung über das Regionalbudget in Frage kommt? Dann nehmen Sie 
gerne Kontakt zum Allianzmanagement auf. Die Allianzmanagerin berät 
Sie gerne zum weiteren Vorgehen.  

 
Kontakt: 
Kommunale Allianz „SpessartKraft“ e.V. 
Hauptstraße 81 
63872 Heimbuchenthal 
Alexa Sigmund 
E-Mail: spessartkraft@vgem-mespelbrunn.bayern.de 
Telefon: 06092 / 942-150 
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Landratsamt Miltenberg 
 
Biotonnen enthalten zu viele Plastikabfälle 
 

In letzter Zeit befinden sich in den Biotonnen immer häufiger Plastikabfälle. Die Kommu-
nale Abfallwirtschaft des Landkreises Miltenberg weist erneut darauf hin, dass nur biolo
gischabbaubare Abfälle über die Biotonne entsorgt werden dürfen. Wie auf dem beilie-
genden Foto zu erkennen ist, werden beispielsweise Kunststoffblumentöpfe über die 
Biotonne entsorgt – diese gehören jedoch in den gelben Wertstoffsack!  
 

Für die Entsorgung von Bioabfällen dürfen keine Plastiktüten genutzt werden, auch nicht 
die sogenannten „biologisch-abbaubaren“ Kunststoffbeutel. Die Bürgerinnen und Bürger 
werden gebeten, Papiertüten oder Zeitungspapier zu benutzen. 
 

Für weitere Fragen zum Thema Bioabfallentsorgung steht die kostenlose AbfallApp MIL 
des Landkreises Miltenberg zur Verfügung. Auch die Abfallberater des Landratsamtes 
beraten Sie gerne. 
 

News: Es gibt einen Film zur Biotonne im Landkreis Miltenberg. Diesen findet man unter 
folgendem Link: https://youtu.be/E76EVMOgAU4 
 
Einführung von „Mehrweg“ statt „Einweg“ in Gastronomiebetrieben  des          
Landkreises  
 

Durch die ständig steigende Zahl der mit Corona Infizierten geht auch der Trend verstärkt 
wieder zum „Essen to go“. Einweggeschirr und Verpackungen für To-Go und Sofortver-
zehr sorgen für einen Anstieg unserer Abfallmengen.  
 

Aus diesem Grund appelliert die Kommunale Abfallwirtschaft im Landkreis Miltenberg 
noch einmal an alle Gastronomen und andere Anbieter von mitnehmbaren Speisen 
und Getränken, sich einem Mehrwegsystem anzuschließen. Vorteilhaft wäre die Beteili-
gung an dem bereits im Landkreis eingeführten System von VYTAL. Aber auch andere 
Mehrwegsysteme sind willkommen.  
 

Bei VYTAL angeschlossenen Gastronomiebetrieben nehmen die Kunden ihr bestelltes 
Essen in VYTAL Schalen entgegen. Innerhalb von 14 Tagen sollte die gesäuberte Ver-
packung zurückgegeben werden. Dies kann bei jedem der teilnehmenden Systempartner 
erfolgen. Wer gleich neue Speisen mitnimmt, erhält diese in einer neuen, hygienisch 
gereinigten Schale.  
 

Eine VYTAL-Schale ersetzt mindestens 200 Einwegverpackungen. Die Schalen sind 
auslaufsicher und halten das Essen warm. Sie sind Spülmaschinen-, Mikrowellen- & 
Gefrierschrank-geeignet.  
 

Was benötigen Sie? Laden Sie sich die App von VYTAL herunter und registrieren Sie 
sich. Sie finden alle Partner in Ihrer Nähe. Bestellen Sie das Essen, legen die Abholzeit 
fest und bezahlen. Beim Abholen der Speisen zeigen Sie den QR Code vor. Die Nutzung 
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der Schalen ist kostenlos. Bevor die Rückgabefrist verstreicht, erinnert Sie die App recht-
zeitig mehrmals an die Rückgabe. Nach 14 Tagen fällt eine Gebühr von 10 € an. 
 

Übrigens: Wer keine Möglichkeit hat, sich die App herunterzuladen, der kann mittels der 
VYTAL-Mitgliedskarte die Bereitstellung der Speisen in den VYTAL- Schalen nutzen. Die 
Offline-Karte ist bei allen Systempartnern erhältlich.  
 

Wer sich als Gastronomiebetrieb für die Teilnahme am VYTAL-System interessiert, wen-
de sich bitte an:  
 

Kreisstelle Miltenberg des DEHOGA Bayern e. V.:  
�����������������������������������������������;������������-miltenberg.de  
Es gibt natürlich noch weitere Mehrwegsysteme. Auskunft hierüber erteilt:  
��������������������������������;������������������-mil.de 
 
 
DAS BUCHRÄTSEL MILTENBERG – FREUDENBERG UND DIE 
TREUEN WEIBER VON WEINSBERG 
 
Das Buch beinhaltet auch neue Forschungsergebnisse über Eschau! 
 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.geschichte-untermain.de.  
 

Es kann u.a. beim Verein „Burglandschaft 
e.V.“ im Bildungs- und Informationszentrum 
Burglandschaft (BIB) Elsavastr. 83, 63863 
Eschau, käuflich erworben werden.  
 

Tel.: 09374/97929-46, 
E-Mail: ���������������������� 
 

Herausgeber 
Wolfgang Hartmann in Zusammenarbeit mit 
den Museen der Stadt Miltenberg 
 

Ausstattung 
Festeinband, 278 Seiten, 170 meist farbige 
Abbildungen, 6 Stammtafeln 
ISBN 978-3-9816592-2-1 
Preis 29,80 € 
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Bayerischer Bauernverband 
 

ONLINE  Alte Wirtschaftsgebäude umnutzen  rechtliche Möglichkeiten  
Viele (ehemalige) landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude stehen leer und könnten um-
genutzt werden. Doch was dürfen Sie daraus machen? Welche Umnutzungen sind mög-
lich und was müssen Sie beachten? Sie erfahren in dem Vortrag, welche Möglichkeiten 
und Optionen Sie mit Ihren alten Wirtschaftsgebäuden haben, wie Sie diese weiterentwi-
ckeln und umnutzen können bzw. was Sie neu bauen dürfen. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf Eigennutzung und Vermietung. Dienstag, 01.02.2022, um 19.30 Uhr, Online, 
Referent: Matthias Simon, Verwaltungsdirektor Bayerischer Gemeindetag  
 

ONLINE  Rückenfit auf Schritt und Tritt  
Unser Rücken ist ein Wunderwerk der Natur. Leider schenken wir ihm erst Beachtung, 
wenn er sich beschwert und schmerzt. In diesem Vortrag erhalten Sie Informationen zum 
Bauplan des Rückens, zu den ergonomischen Leitsätzen, zum "TOP Prinzip" und wie es 
sonst noch cleverer geht. Also ein Support für Ihren Rücken. Was der Rücken kann, 
damit wir leistungsfähig sind, und wie wir unsere Leistungsfähigkeit erhalten, erklärt 
Ihnen der Referent mit praktischen Tipps für einen „TOP“ (Arbeits-)Alltag. Mittwoch, 
02.02.2022, um 19.30 Uhr Online, Referent: Dipl.-Ing. (FH) Meinrad Fußeder, Gesund-
heitsmanager, techn. Aufsichtsbeamter  
 

Die Teilnahme ist jeweils kostenlos! 
Anmeldung direkt unter https://www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=910053 oder an der 
BBV-Bildungswerk Geschäftsstelle, Tel.-Nr. 06021-42942 14 (Frau Krebs).  
 
Anzeige Private Schulen Krauß e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erlenmeyerstraße 3-5 • 63741 Aschaffenburg
Fon: 06021 443996-0 • Fax: 06021 443996-25

sekretariat@psk-ab.de
www.psk-ab.de

INFOABEND & INFOTAG
Wir informieren Sie über mögliche Schullaufbahnen Ihres 
Kindes an unseren Schulen. Bei uns finden Sie bzw. Ihr Kind 
kleine Klassen und eine familiäre Atmosphäre.

Sie sind nicht an öffentliche Anmeldefristen gebunden, Anmel-
dungen sind jederzeit möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

INFOABEND: Donnerstag, 03.02.2022, 19:00 Uhr
INFOTAG: Samstag, 12.03.2022, 10:00 - 15:00 UhrTERMINE

Ganztagsschule

Verliere kein Jahr!
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Lange gut Leben. Tagespflege
in Obernburg
• Das Wohnen zu Hause

verlängern
• Fähigkeiten erhalten
• Kontakte schließen
• Gemeinsame Aktivitäten

Tel. 0 60 22 / 61 81-425
Römerstr. 93 • 63785 Obernburg
irina.knecht@brk-mil.de
www.brk-mil.de

Vereinbaren Sie einen 

kostenlosen Probetag!

Wir freuen uns auf Sie!

Kreisverband
Miltenberg-Obernburg
Tagespflege Sonnenschein
am BRK-ServiceZentrum in Obernburg

BRK-Kreisverband
Miltenberg-Obernburg
Tagespflege Sonnenschein
am BRK-ServiceZentrum Obernburg
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Grabsteinbefestigung, Entsorgung und Zweitschriften, auch von Fremd rmen

14.00 bis 18.00 Uhr

Miltenberger 
Bürgerdienst

�aushaltsau� �sungen
Entrümpelungen

(nicht gewerblich)

�  Sie ziehen in ein Seniorenheim oder eine kleine-
   re Wohnung und benötigen eine Entrümpelung?

�  Sie benötigen eine Haushalts- oder Nachlass-

�  Sie planen die Räumung einer Wohnung oder 
   eines Hauses?

Rufen Sie uns an:  06022 264110
Wir besichtigen kostenlos vor Ort und erstellen 
Ihnen ein faires Festpreisangebot!

Miltenberger Bürgerdienst ist ein Projekt der GbF Aschaffenburg

Ge ügelverkauf
Junghennen bis legereif, 

Masthähnchen, Enten, Gänse, Puten, 
Perlhühner und Wachteln.

Verkaufstag: Mittwoch, 8.4.2015 
Wildensee, Feuerwehr 7.30 Uhr                             
Eschau, Gast. Löwe 7.45 Uhr

Marktheidenfelder Ge ügelhof - 
97828, Marktheidenfeld
Telefon (0 93 91) 74 55
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Danksagung

Wir danken allen recht herzlich, die sich in der Trauer  
um unseren lieben Verstorbenen

Günter Lange
* 27.8.1941     † 8.1.2022

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in Wort und 
Schrift zum Ausdruck brachten.

In stiller Trauer:
Manfred Lange und Dieter Mayer
Petra Heckmann geb. Lange  
mit Christoph und Andreas
Thomas Lange
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 Liebe Kunden und Kundinnen,

 

wir freuen uns mit Ihnen über unser 25jähriges Jubiläum.

Sie haben einen beachtlichen Beitrag zu unserem Geschäftserfolg  

geleistet, deshalb möchten wir uns mit einem Bonus  

für Ihr Vertrauen und Ihre Treue bedanken.

 

Ihr Schönmacher Team

Martina Schmitt Carola Diedrich

Bitte alle Gutscheine, die vor dem 31.12.2018 gekauft 
wurden bis 30.04.2022 einlösen, 
da sie sonst ihre Gültigkeit verlieren.

Vielen Dank!

25 Jahre  

BONUS
Sie erhalten auf 1 Produkt Ihrer Wahl

25% Preisnachlass
Einmalig einzulösen bis 30. April 2022
beim Vorzeigen des Bonusabschnittes     

 




